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Internationaler Gerichtshof
verurteilt USA-Intervention gegen Nikaragua
Prof. Dr. sc. BERNHARD GRAEFRATH,
Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR

Seit fünf Jahren führen die USA einen verdeckten, schmut
zigen Krieg gegen das freiheitsliebende Volk von Nikaragua, 
nachdem es die von den USA gestützte Diktatur Somozas 
abgeschüttelt hatte. Die Reagan-Administration finanziert in 
Nikaragua operierende konterrevolutionäre Söldnerbanden, 
stellt ihnen Waffen und militärische Berater zur Verfügung 
und exportiert auf diese Weise Terror und Tod in das kleine 
mittelamerikanische Land.

Gegen diese Interventionspolitik der USA hat Nikaragua 
, — mehr als jedes andere Land zuvor — die Weltöffentlichkeit 
und das Völkerrecht für seinen Freiheitskampf in Anspruch 
genommen. Immer wieder hat es auch im UN-Sicherheitsrat 
die Interventions- und Aggressionsakte angeprangert. Der 
Sicherheitsrat hat in seinen Resolutionen 530 (1983) und 562 
(1985) ausdrücklich das souveräne Recht Nikaraguas bekräf
tigt, frei und ohne ausländische Intervention über sein poli
tisches, wirtschaftliches und soziales System zu entscheiden. 
Er hat nachdrücklich die Friedensbemühungen der Contadora- 
Staaten unterstützt und die USA und Nikaragua auf gef ordert, 
die von den USA abgebrochenen Verhandlungen zur Normali
sierung ihrer Beziehungen wieder aufzunehmen.

Da jedoch die USA ihre Intervention fortgesetzt haben, 
hat Nikaragua im April 1984 den Internationalen Gerichtshof, 
„das Hauptorgan der Rechtsprechung der Vereinten Nationen“ 
(Art. 92 UN-Charta), angerufen. Dieser in den internationalen 
Klassenauseinandersetzungen ungewöhnliche Schritt war 
möglich, weil die USA in der für die Reagan-Administration 
charakteristischen Großmachtarroganz offen als ihr Ziel ver
kündeten, die gewählte Regierung von Nikaragua zu stürzen, 
und weil viele Jahre zuvor beide Staaten, sowohl Nikaragua 
als auch die USA, die obligatorische Zuständigkeit des Inter
nationalen Gerichtshof (IGH) i. S. des Art. 36 Abs. 2 des IGH- 
Statuts1 anerkannt hatten.

In diesem Verfahren vor dem IGH hat Nikaragua zwei 
große Erfolge errungen, die sowohl für seinen Freiheitskampf 
als auch für die allgemeine Entwicklung der internationalen 
Beziehungen von großer Bedeutung sind:

Erstens bestätigt das am 27. Juni 1986 ergangene Urteil 
des IGH in vollem Umfang, daß die Aktionen der USA gegen 
Nikaragua schwere Völker rechts Verletzungen sind. Sie ver
letzen das Gewalt- und das Interventionsverbot, die Souverä
nität Nikaraguas und die Freiheit der Schiffahrt. Zugleich 
weist der IGH die Rechtfertigungsgründe der USA, insbeson
dere die Geltendmachung eines Rechts auf kollektive Selbst
verteidigung und die Anwendung von Sanktionen gegen 
angebliche Rechtsverletzungen Nikaraguas, als unbegründet 
zurück.1 2

Zweitens ist sowohl durch die Zuständigkeits- und die 
Sachentscheidung des IGH als auch durch die Politik der 
USA, beide Entscheidungen zu negieren, endgültig die Le
gende zerstört worden, daß die USA ein Hüter der „rule of 
law“ (Herrschaft des Rechts), der Gesetzlichkeit im Völker
recht sind.

Die Bedeutung der „rule of law" 
in den internationalen Beziehungen

Die Einhaltung der grundlegenden Völkerrechtsprinzipien, 
wie sie in der Prinzipiendeklaration vom 24. Oktober 19703 
definiert wurden und auf die sich das IGH-Urteil maßgeb
lich stützt, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Schaf
fung eines „umfassenden Systems der internationalen 
Sicherheit“, wie es auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU 
entwickelt worden ist.4 5 Nicht zufällig ist der Begriff „rule 
of law“ in den internationalen Beziehungen gerade im Zu
sammenhang mit der Definition dieser Völkerrechtsprinzipien 
in den .Vordergrund getreten. Bereits in der Resolution 1815 
(XVII) der UN-Vollversammlung vom 18. Dezember 1962r> 
wurde die überragende Bedeutung der UN-Charta für die 
fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts und „die För
derung der Herrschaft des Rechts zwischen den Nationen“ 
hervorgehoben. Ausdrücklich heißt es in der Resolution 2625 
(XXV)6, mit der die Prinzipiendeklaration angenommen

wurde, daß die Vollversammlung zutiefst davon überzeugt 
ist, die Annahme der Deklaration werde „zur Festigung des 
Weltfriedens beitragen und einen Markstein in der Entwick
lung des Völkerrechts und der Beziehungen zwischen den 
Staaten durch die Förderung der Herrschaft des Rechts zwi
schen den Nationen ... bilden“.

Wie die zitierten Resolutionen der UN-Vollversammlung 
zeigen, war in der völkerrechtlichen Entwicklung nach dem 
zweiten Weltkrieg der Begriff „rule of law“ bereits zur 
Rechtsforderung des antikolonialen Kampfes einer breiten 
internationalen Bewegung geworden. Dabei ging es darum, 
„das Recht im Dienst des- Friedens“ zu begreifen und zu 
entwickeln.7 8 Hier wurde der Begriff „rule of law“ dazu be
nutzt, einen gesellschaftlichen Prozeß zu unterstützen, der 
darauf gerichtet ist, die internationalen Beziehungen „ge
recht“ zu regeln, d. h. auf rechtliche Regeln zu stützen, dfe 
nicht durch imperialistische Willkür, sondern durch Verein
barungen auf gleichberechtigter Grundlage zustande gekom
men sind und die dem übereinstimmenden Interesse der Völ
ker, der Sicherung des Friedens und einer geregelten inter
nationalen friedlichen Zusammenarbeit dienen. „Das Recht 
ist untrennbar mit der Erhaltung des Friedens in der Welt 
verbunden. Im gesellschaftlichen Bewußtsein stellt es sich 
dem groben Diktat der Politik der Stärke, der Aggression, 
der Eskalation des Abenteurertums und ähnlichen Erschei
nungen der imperialistischen Politik entgegen. Erscheinun
gen, die offenkundig der Stärke des Rechts das Recht der 
Stärke vorziehen. “®

Herrschaft des Rechts in den internationalen Beziehungen 
bedeutet also, daß die Staaten als die hauptsächlichen Völ
kerrechtssubjekte sich in ihren gegenseitigen Beziehungen an 
die als grundlegend anerkannten und vereinbarten Völker
rechtsprinzipien halten. In der Prinzipiendeklaration wurde 
unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß das Verbot 
der Gewaltanwendung und die Beachtung allgemein aner
kannter rechtlicher Regeln das Handeln gleichberechtigter 
Staaten, die Ausübung der staatlichen Souveränität kenn
zeichnen. Ob in den internationalen Beziehungen Recht oder 
Willkür herrscht, ist keine Frage der Rechtstheorie oder der 
Existenz einer internationalen Gerichtsbarkeit, sondern des 
internationalen Klassenkräfteverhältnisses. Von ihm hängt 
es ab, ob es gelingt, entsprechende rechtliche Regeln zwischen 
den Staaten zu vereinbaren, und ob die Staaten bereit sind 
oder in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Regeln 
veranlaßt werden können, sie einzuhalten. Es sind die Staa
ten, die über Inhalt und Durchsetzung völkerrechtlicher Re
geln entscheiden, auch derjenigen, die die friedliche Streit
beilegung im allgemeinen oder die Zuständigkeit internatio
naler Gerichte im besonderen betreffen.

Internationale Gerichte können dazu dienen, Streitigkei
ten zwischen Staaten über Sachverhalte oder rechtliche Regeln 
zu klären. Ob die Staaten dafür Gerichte in Anspruch nehmen 
oder ihre Streitigkeiten mit anderen Mitteln beilegen, ist 
prinzipiell ihrer eigenen Entscheidung überlassen.9 Erkennt
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